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Materialien 

 
AGB-Banken 
Nr 2. Bankgeheimnis und Bankauskunft 
(1) Bankgeheimnis 
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von 
denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur weitergeben, 
wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer 
Bankauskunft befugt ist. 
(2) Bankauskunft 
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über 
Kontostände, Sparguthaben, Depot- und sonstige der Bank anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die 
Höhe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht. 
(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft 
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu 
erteilen, sofern sich die Anrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, 
wenn ihr eine anders lautende Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere 
über Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall 
ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes 
Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
schutzwürdige Belange des Kunden der Auskunftserteilung entgegenstellen. 
(4) Empfänger von Bankauskünften 
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten für deren Zwecke oder die 
ihrer Kunden.  
 
 
BGB-Vorschriften 
§ 398 Abtretung 
1Eine Forderung kann von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf diesen übertragen werden 
(Abtretung). 2Mit dem Abschluss des Vertrags tritt der neue Gläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers.  
§ 399 Ausschluss der Abtretung bei Inhaltsänderung oder Vereinbarung 
Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, wenn die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen 
Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann oder wenn die Abtretung durch Vereinbarung mit 
dem Schuldner ausgeschlossen ist.  
§ 402 Auskunftspflicht; Urkundenauslieferung 
Der bisherige Gläubiger ist verpflichtet, dem neuen Gläubiger die zur Geltendmachung der Forderung nötige 
Auskunft zu erteilen und ihm die zum Beweis der Forderung dienenden Urkunden, soweit sie sich in seinem 
Besitz befinden, auszuliefern.  
§ 404 Einwendungen des Schuldners 
Der Schuldner kann dem neuen Gläubiger die Einwendungen entgegensetzen, die zur Zeit der Abtretung der 
Forderung gegen den bisherigen Gläubiger begründet waren.  
§ 407 Rechtshandlungen gegenüber dem bisherigen Gläubiger  
  (1) Der neue Gläubiger muss eine Leistung, die der Schuldner nach der Abtretung an den bisherigen Gläubiger 
bewirkt, sowie jedes Rechtsgeschäft, das nach der Abtretung zwischen dem Schuldner und dem bisherigen 
Gläubiger in Ansehung der Forderung vorgenommen wird, gegen sich gelten lassen, es sei denn, dass der 
Schuldner die Abtretung bei der Leistung oder der Vornahme des Rechtsgeschäfts kennt.  
  (2) Ist in einem nach der Abtretung zwischen dem Schuldner und dem bisherigen Gläubiger anhängig 
gewordenen Rechtsstreit ein rechtskräftiges Urteil über die Forderung ergangen, so muss der neue Gläubiger das 
Urteil gegen sich gelten lassen, es sei denn, dass der Schuldner die Abtretung bei dem Eintritt der 
Rechtshängigkeit gekannt hat.  
§ 412 Gesetzlicher Forderungsübergang 
Auf die Übertragung einer Forderung kraft Gesetzes finden die Vorschriften der §§ 399 bis 404, 406 bis 410 
entsprechende Anwendung.  
§ 413 Übertragung anderer Rechte 
Die Vorschriften über die Übertragung von Forderungen finden auf die Übertragung anderer Rechte 
entsprechende Anwendung, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.  
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§ 892 Öffentlicher Glaube des Grundbuchs 
  (1) 1Zugunsten desjenigen, welcher ein Recht an einem Grundstück oder ein Recht an einem solchen Recht 
durch Rechtsgeschäft erwirbt, gilt der Inhalt des Grundbuchs als richtig, es sei denn, dass ein Widerspruch gegen 
die Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit dem Erwerber bekannt ist. 2Ist der Berechtigte in der 
Verfügung über ein im Grundbuch eingetragenes Recht zugunsten einer bestimmten Person beschränkt, so ist die 
Beschränkung dem Erwerber gegenüber nur wirksam, wenn sie aus dem Grundbuch ersichtlich oder dem 
Erwerber bekannt ist.  
  (2) Ist zu dem Erwerb des Rechts die Eintragung erforderlich, so ist für die Kenntnis des Erwerbers die Zeit der 
Stellung des Antrags auf Eintragung oder, wenn die nach § 873 erforderliche Einigung erst später zustande 
kommt, die Zeit der Einigung maßgebend.  
 
§ 1113 Gesetzlicher Inhalt der Hypothek 
  (1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung 
erfolgt, eine bestimmte Geldsumme zur Befriedigung wegen einer ihm zustehenden Forderung aus dem 
Grundstück zu zahlen ist (Hypothek).  
  (2) Die Hypothek kann auch für eine künftige oder eine bedingte Forderung bestellt werden.  
§ 1138 Öffentlicher Glaube des Grundbuchs 
Die Vorschriften der §§ 891 bis 899 gelten für die Hypothek auch in Ansehung der Forderung und der dem 
Eigentümer nach § 1137 zustehenden Einreden.  
§ 1156 Rechtsverhältnis zwischen Eigentümer und neuem Gläubiger 
1Die für die Übertragung der Forderung geltenden Vorschriften der §§ 406 bis 408 finden auf das 
Rechtsverhältnis zwischen dem Eigentümer und dem neuen Gläubiger in Ansehung der Hypothek keine 
Anwendung. 2Der neue Gläubiger muss jedoch eine dem bisherigen Gläubiger gegenüber erfolgte Kündigung 
des Eigentümers gegen sich gelten lassen, es sei denn, dass die Übertragung zur Zeit der Kündigung dem 
Eigentümer bekannt oder im Grundbuch eingetragen ist.  
§ 1157 Fortbestehen der Einreden gegen die Hypothek 
1Eine Einrede, die dem Eigentümer auf Grund eines zwischen ihm und dem bisherigen Gläubiger bestehenden 
Rechtsverhältnisses gegen die Hypothek zusteht, kann auch dem neuen Gläubiger entgegengesetzt werden. 2Die 
Vorschriften der §§ 892, 894 bis 899, 1140 gelten auch für diese Einrede.  
§ 1163 Eigentümerhypothek 
  (1) 1Ist die Forderung, für welche die Hypothek bestellt ist, nicht zur Entstehung gelangt, so steht die Hypothek 
dem Eigentümer zu. 2Erlischt die Forderung, so erwirbt der Eigentümer die Hypothek.  
  (2) Eine Hypothek, für welche die Erteilung des Hypothekenbriefs nicht ausgeschlossen ist, steht bis zur 
Übergabe des Briefes an den Gläubiger dem Eigentümer zu.  
§ 1169 Rechtszerstörende Einrede 
Steht dem Eigentümer eine Einrede zu, durch welche die Geltendmachung der Hypothek dauernd 
ausgeschlossen wird, so kann er verlangen, dass der Gläubiger auf die Hypothek verzichtet.  
 
§ 1191 Gesetzlicher Inhalt der Grundschuld 
  (1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung 
erfolgt, eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu zahlen ist (Grundschuld).  
  (2) Die Belastung kann auch in der Weise erfolgen, dass Zinsen von der Geldsumme sowie andere 
Nebenleistungen aus dem Grundstück zu entrichten sind.  
§ 1192 Anwendbare Vorschriften 
  (1) Auf die Grundschuld finden die Vorschriften über die Hypothek entsprechende Anwendung, soweit sich 
nicht daraus ein anderes ergibt, dass die Grundschuld nicht eine Forderung voraussetzt.  
  (2) Für Zinsen der Grundschuld gelten die Vorschriften über die Zinsen einer Hypothekenforderung.  
 



Prof. Dr. Marc-Philippe Weller       
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Europäisches Wirtschaftsrecht 
Universität Mannheim  

 3

 
Risikobegrenzungsgesetz (kursiv) 
§ 309 BGB [Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit] 
Auch soweit eine Abweichung von gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in AGB unwirksam (…) 
10. (Wechsel des Vertragspartners) 
eine Bestimmung, wonach bei Kauf-, Darlehens-, Dienst- oder Werkverträgen ein Dritter anstelle des 
Verwenders in die sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten eintritt oder eintreten kann, es sei 
denn, in der Bestimmung wird (a) der Dritte namentlich bezeichnet oder (b) dem anderen Vertragsteil das Recht 
eingeräumt, sich vom Vertrag zu lösen. 
 
§ 492 Abs. 1a S. 3 BGB  
Bei Immobiliardarlehensverträgen muss die vom Darlehensnehmer zu unterzeichnende Vertragserklärung auch 
einen deutlich gestalteten Hinweis darauf enthalten, dass der Darlehensgeber Forderungen aus dem 
Darlehensvertrag ohne Zustimmung des Darlehensnehmers abtreten und das Vertragsverhältnis auf einen 
Dritten übertragen darf, soweit nicht die Abtretung im Vertrag ausgeschlossen ist oder der Darlehensnehmer 
der Übertragung zustimmen muss. 
 
§ 492a BGB [Unterrichtungspflichten während des Vertragsverhältnisses] 
(1) Ist im Darlehensvertrag ein fester Zinssatz vereinbart und endet die Zinsbindung vor der für die Rückzahlung 
bestimmten Zeit, unterrichtet der Darlehensgeber den Darlehensnehmer spätestens drei Monate vor Ende der 
Zinsbindung darüber, ob er zu einer neuen Zinsbindungsabrede bereit ist. Erklärt sich der Darlehensgeber 
hierzu bereit, muss die Unterrichtung den zum Zeitpunkt der Unterrichtung vom Darlehensgeber angebotenen 
Zinssatz enthalten. 
(2) Der Darlehensgeber unterrichtet den Darlehensnehmer spätestens drei Monate vor Beendigung eines 
Darlehensvertrages darüber, ob er zur Fortführung des Darlehensverhältnisses bereit ist. Erklärt sich der 
Darlehensgeber zur Fortführung bereit, muss die Unterrichtung die zum Zeitpunkt der Unterrichtung gültigen 
Pflichtangaben aus  
§ 492 Abs. 1 Satz 5 enthalten. 
(3) Wurden Forderungen aus dem Darlehensvertrag abgetreten, treffen die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 
auch den neuen Gläubiger, wenn nicht der bisherige Gläubiger mit dem neuen Gläubiger vereinbart hat, dass im 
Verhältnis zum Darlehensnehmer weiterhin allein der bisherige Darlehensgeber auftritt. 
 
§ 496 BGB 
(2) Wird eine Forderung des Darlehensgebers aus einem Darlehensvertrag an einen Dritten abgetreten oder 
findet in der Person des Darlehensgebers ein Wechsel statt, ist der Darlehensnehmer unverzüglich darüber 
sowie über die Kontaktdaten des neuen Gläubigers gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der BGB-Informationspflichten-
Verordnung zu unterrichten. Die Unterrichtung ist bei Abtretungen entbehrlich, wenn der bisherige 
Darlehensgeber mit dem neuen Gläubiger vereinbart hat, dass im Verhältnis zum Darlehensnehmer weiterhin 
allein der bisherige Darlehensgeber auftritt. Fallen die Voraussetzungen des Satzes 2 fort, ist die Unterrichtung 
unverzüglich nachzuholen. 
 
§ 498 BGB [Gesamtfälligstellung bei Teilzahlungsdarlehen] 
(1) Wegen Zahlungsverzugs des Darlehensnehmers kann der Darlehensgeber den Verbraucherdarlehensvertrag 
bei einem Darlehen, das in Teilzahlungen zu tilgen ist, nur kündigen, wenn 
1. der Darlehensnehmer mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und 
mindestens zehn Prozent, bei einer Laufzeit des Verbraucherdarlehensvertrags über drei Jahre mit fünf Prozent 
des Nennbetrages des Darlehens oder des Teilzahlungspreises in Verzug ist und 
2. der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen 
Betrags mit der Erklärung gesetzt hat, dass er bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld 
verlange. 
Der Darlehensgeber soll dem Darlehensnehmer spätestens mit der Fristsetzung ein Gespräch über die 
Möglichkeiten einer einverständlichen Regelung anbieten. 
(3) Bei Immobiliardarlehensverträgen gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass der Darlehensnehmer mit mindestens 
zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und mindestens 2,5 Prozent des Nennbetrags des 
Darlehens in Verzug sein muss. 
 
§ 1192 BGB [Anwendbare Vorschriften] 
  (1) Auf die Grundschuld finden die Vorschriften über die Hypothek entsprechende Anwendung, soweit sich 
nicht daraus ein anderes ergibt, dass die Grundschuld nicht eine Forderung voraussetzt.  
(1a) Ist die Grundschuld zur Sicherung eines Anspruchs verschafft worden (Sicherungsgrundschuld), können 
Einreden, die dem Eigentümer auf Grund des Sicherungsvertrags mit dem bisherigen Gläubiger gegen die 
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Grundschuld zustehen oder sich aus dem Sicherungsvertrag ergeben, auch jedem Erwerber der Grundschuld 
entgegengesetzt werden; § 1157 Satz 2 findet insoweit keine Anwendung. Im Übrigen bleibt § 1157 unberührt. 
 
§ 1193 BGB [Kündigung] 
  (1) 1Das Kapital der Grundschuld wird erst nach vorgängiger Kündigung fällig. 2Die Kündigung steht sowohl 
dem Eigentümer als dem Gläubiger zu. 3Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.  
  (2) Abweichende Bestimmungen sind zulässig. Dient die Grundschuld der Sicherung einer Geldforderung, so 
ist eine von Absatz 1 abweichende Bestimmung nicht zulässig. 
 
 
§ 18 EGBGB [Übergangsvorschrift zum Risikobegrenzungsgesetz] 
(1) § 498 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist in seiner seit dem 19. August 2008 geltenden Fassung nur auf 
Verträge anzuwenden, die nach dem 18. August 2008 geschlossen werden. Zudem ist § 498 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs in seiner seit dem 19. August 2008 geltenden Fassung auf bestehende Vertragsverhältnisse 
anzuwenden, die nach dem 18. August 2008 vom Darlehensgeber übertragen werden. 
(2) § 1192 Abs. 1a des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet nur Anwendung, sofern der Erwerb der Grundschuld 
nach dem 19. August 2008 erfolgt ist. 
(3) § 1193 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der seit dem 19. August 2008 geltenden Fassung ist nur auf 
Grundschulden anzuwenden, die nach dem 19. August 2008 bestellt werden. 
 
 
§ 769 Abs. 1 ZPO [Einstweilige Anordnungen] 
Das Prozessgericht kann auf Antrag anordnen, dass bis zum Erlass des Urteils über die in den §§ 767, 768 [ZPO] 
bezeichneten Einwendungen die Zwangsvollstreckung gegen oder ohne Sicherheitsleistung eingestellt oder nur 
gegen Sicherheitsleistung fortgesetzt werde und dass Vollstreckungsmaßregeln gegen Sicherheitsleistung 
aufzuheben seien. Es setzt eine Sicherheitsleistung für die Einstellung der Zwangsvollstreckung nicht fest, wenn 
der Schuldner zur Sicherheitsleistung nicht in der Lage ist und die Rechtsverfolgung durch ihn hinreichende 
Aussicht auf Erfolg bietet. 
 
§ 799a ZPO [Schadensersatzpflicht bei der Vollstreckung aus Urkunden durch andere Gläubiger] 
Hat sich der Eigentümer eines Grundstücks in Ansehung einer Hypothek oder Grundschuld in einer Urkunde 
nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 der sofortigen Zwangsvollstreckung in das Grundstück unterworfen und betreibt ein 
anderer als der in der Urkunde bezeichnete Gläubiger die Vollstreckung, so ist dieser, soweit die Vollstreckung 
aus der Urkunde für unzulässig erklärt wird, dem Schuldner zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der diesem 
durch die Vollstreckung aus der Urkunde oder durch eine zur Abwendung der Vollstreckung erbrachte Leistung 
entsteht. Satz 1 gilt entsprechend, wenn sich der Schuldner wegen der Forderungen, zu deren Sicherung das 
Grundpfandrecht bestellt worden ist, oder wegen der Forderung aus einem demselben Zweck dienenden 
Schuldanerkenntnis der sofortigen Vollstreckung in sein Vermögen unterworfen hat. 
 
 
 
 


